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Sachverhalt: 
Die Gemeinde Hohenkirchen stellt die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 für die 
„Wohnbebauung Gramkow West“ auf, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Entwicklung des Wohngebietes unter Berücksichtigung der heutigen Kenntnisse zur 
Entwicklung des Gebietes zu schaffen.  
 
Mit dem Beschluss über die Aufhebung des Satzungsbeschlusses im Verfahren nach 
§ 13b BauGB und der Fortführung des Verfahrens nach § 13 BauGB (vereinfachtes 
Verfahren) hatte die Gemeinde klargestellt, dass Grundzüge der Planung durch die 
Änderungsabsichten nicht berührt werden. Dies wird damit begründet, dass die Flächen für 
Wohngebiete und für Grünflächen gegenüber dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan nicht 
geändert werden. Es bleibt weiterhin bei der Festsetzung von WA Gebieten. Es bleibt 
weiterhin bei der festgesetzten Oberkante der baulichen Anlagen. Die festgesetzte 
Grundflächenzahl wird nicht verändert. Die Anordnung der überbaubaren 
Grundstücksflächen wird unter Berücksichtigung der Himmelsrichtung entsprechend 
angepasst und geändert. Der Anteil an Grundstücksfreiflächen vergrößert sich.  
 
Die maximal zulässige Oberkante der baulichen Anlagen wird nicht verändert (8,50 m). Es 
wird eine Dachneigung von 30 Grad als zulässig festgesetzt, was die Errichtung von 
zweigeschossigen Gebäuden ermöglicht. Zur Eindeutigkeit wird die Zahl der zulässigen 
Vollgeschosse auf zwei Vollgeschosse festgesetzt. Die Gemeinde geht davon aus, dass die 
Grundzüge der Planung dadurch nicht berührt sind.  
 
Die grundsätzlichen Ziele der Errichtung von Hausgruppen werden aufrechterhalten. Es ist 
weiterhin das Ziel, die allgemeinen Wohngebiete in ihrer Größe zu bewahren und die 
Grünflächen entsprechend festzusetzen bzw. gemäß dem Ursprungsbebauungsplan 
beizubehalten.  
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In den Planunterlagen sind die Belange und Erkenntnisse des vorangegangenen 
Planverfahrens berücksichtigt. Dies ist entsprechend in der Planzeichnung (Teil A) und in 
den textlichen Festsetzungen im Text (Teil B) beachtet.  
 
Der vorliegende Bebauungsplan ist aus den Darstellungen des wirksamen 
Flächennutzungsplanes entwickelt. 
  
Von der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung und von der frühzeitigen Unterrichtung der 
betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wird bei der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 16 im vereinfachten Verfahren abgesehen. Im vereinfachten 
Verfahren nach § 13 BauGB wird auf die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB, dem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB, der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB, welche Arten von umweltbezogenen Informationen verfügbar sind, der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs.4 BauGB und dem Monitoring nach § 4c 
BauGB abgesehen.  

 
Die Gemeinde Hohenkirchen führt die Beteiligung der Öffentlichkeit im Verfahren nach § 13 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB durch. Die Behörden und berührten Träger 
öffentlicher Belange werden nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB 
beteiligt. Auf eine Abstimmung mit den Nachbargemeinden wird im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB verzichtet. 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen fasst den Beschluss über die 

Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 „Wohngebiet Gramkow West“ 
im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB.  
Das Plangebiet der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 wird wie folgt begrenzt: 
- im Norden:   durch die Dorfstraße,    
- im Südosten:  durch vorhandene Bebauung am Möwenweg,  
- im Südwesten und im Westen: durch landwirtschaftliche und mit Gehölzen  
     bestockte Flächen.    

 
Im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB wird von einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB dem Umweltbericht gemäß § 2a BauGB, der Angabe nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB, welche Arten von umweltbezogenen Informationen verfügbar sind und 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen. 

 
2. Die Planungsziele bestehen in der veränderten städtebaulichen Anordnung der 

Gebäude innerhalb des allgemeinen Wohngebietes und in der Regelung der Zahl der 
Vollgeschosse bei Aufrechterhaltung der Oberkante baulicher Anlagen.  
 

3. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.  
 

4. Von der frühzeitigen Unterrichtung und der Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 
Abs. 1 BauGB wird i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen.  

 
5. Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 bestehend aus der 

Planzeichnung (Teil A), den textlichen Festsetzungen im Text (Teil B) und die 
zugehörige Begründung werden in der vorliegenden Fassung gebilligt und zur 
Veröffentlichung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt.  

 
6. Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 13 

Abs. 2 Nr. 3 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB am Planverfahren zu beteiligen.  
 

7. In der Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass nicht 

2 von 59 in Zusammenstellung



fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.  

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, 
Unterhaltung, Bewirtschaftung) 
 
 
 Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden. 
 durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto: 
 durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto: 

 

 über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen 

 unvorhergesehen und 
 unabweisbar und  

 

Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen): 
 
 

Deckung gesichert durch 
 Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:  

 

x Keine finanziellen Auswirkungen. 
 
 
 

Anlage/n: 
1 d2025-01-21_Hohenkirchen_B16_1.Ä_BV_Entwurf_A3A4_r öffentlich 

 
2 d2025-01-20-Hoki-B16_1Ae_TeilB_Text_BV-Entwurf_r öffentlich 

 
3 BV-Entwurf_VV_S1 öffentlich 

 
4 BV-Entwurf_VV_S2 öffentlich 

 
5 BV-Entwurf_VV_S3 öffentlich 

 
6 d2025-01-21_Hoki_1.Ä.B16_BG_BV_Entw_r öffentlich 

 
7 d2020-06-22_Hoki_B16_1Ae_Entw_Fachbeitrag-zur-

Regenwasserentwässerung-undLageplan_r öffentlich 
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1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom ………………… Die ortsübliche 

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Veröffentlichung in der Ostseezeitung, Ausgabe 
Grevesmühlener Zeitung am ………………. erfolgt. Die Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 
„Wohnbebauung Gramkow West“ erfolgt gemäß § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren.     

 
2. Die Gemeindevertretung hat am …………………. den Entwurf der Satzung über die 1. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 16 mit Begründung gebilligt und zur Auslegung bestimmt.  
 
3. Der Entwurf der Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 „Wohnbebauung Gramkow West“ 

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die zugehörige Begründung haben in der 
Zeit vom ……………… bis einschließlich …………………. im Amt Klützer Winkel während der angegebenen Zeiten 
nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Der Inhalt der Bekanntmachung über die Auslegung der 
Planentwürfe sowie die nach § 3 Abs. 2 BauGB auszulegenden Unterlagen wurden unter www.kluetzer-
winkel.de/bekanntmachungen/index.php ins Internet eingestellt.  
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von allen an der 
Planung Interessierten schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, durch Veröffentlichung in der 
Ostseezeitung, Ausgabe Grevesmühlener Zeitung am ………………. ortsüblich bekanntgemacht worden. In der 
Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde darauf hingewiesen, dass nicht innerhalb der öffentlichen 
Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt 
bleiben können, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt 
für die Rechtsmäßigkeit des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist. Die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange wurden über die Öffentlichkeitsbeteiligung unterrichtet.  

 
4. Die berührten Behörde und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom …………….. zur Abgabe 

einer Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 BauGB aufgefordert worden.  
 

Hohenkirchen, den ……………………….        ……………………….. 
       (Siegel)             Bürgermeister  
 
 

5. Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, die Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am …………………….. geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt 
worden. 

 
6. Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich der Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 

am ........................................ wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen Darstellung der 
Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob anhand der rechtsverbindlichen Liegenschaftskarte 
(ALKIS-Präsentationsausgabe) erfolgte. Regressansprüche können hieraus nicht abgeleitet werden. 

 
 ………………......................., den ………………                                                                   ...................................... 

                                                                              (Stempel)                                                      Unterschrift 
 
 

7. Die Gemeindevertretung hat die Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) am ……………………… als Satzung beschlossen. Die Begründung 
zur Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 „Wohnbebauung Gramkow West“ wurde mit 
Beschluss der Gemeindevertretung vom ……………………. gebilligt.  

 
Hohenkirchen, den ………………..                                                                  ...…………………….. 

                 (Siegel)                                  Bürgermeister 
 
      

8. Die Bebauungsplansatzung bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wird hiermit 
ausgefertigt. 

 
Hohenkirchen, den ………………..                        ………………………… 

       (Siegel)         Bürgermeister 
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9. Der Beschluss zur Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 „Wohnbebauung Gramkow West“ 
durch die Gemeindevertretung sowie die Stelle, bei der der Plan mit Begründung auf Dauer während der 
Öffnungszeiten eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind durch Veröffentlichung 
in der Ostseezeitung, Ausgabe Grevesmühlener Zeitung am ……….…………. ortsüblich bekanntgemacht worden. 
In der Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit der Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften, von Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
von Mängeln  der  Abwägung einschließlich der sich ergebenden Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) sowie auf 
die Möglichkeit, Entschädigungsansprüche geltend zu machen und das Erlöschen dieser Ansprüche (§ 44 BauGB) 
und weiter auf die Bestimmungen des  § 5 Abs. 5  Kommunalverfassung des Landes  Mecklenburg – Vorpommern 
(KV M-V) hingewiesen worden. Die Satzung ist am Tag der Bekanntmachung in Kraft getreten. 

  
Hohenkirchen, den ………………..                        …………………………… 

       (Siegel)        Bürgermeister 
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SATZUNG  
ÜBER DIE 1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANES Nr. 16 DER GEMEINDE HOHENKIRCHEN 
"WOHNBEBAUUNG GRAMKOW WEST"  
IM VERFAHREN GEMÄSS § 13 BauGB  
 
Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 
2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 
sowie nach der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 09. April 2024 (GVOBl. M-V S. 110), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Hohenkirchen am ……….…….. folgende Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 16 „Wohnbebauung Gramkow West“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), im 
vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB erlassen.    
 

16 von 59 in Zusammenstellung



17 von 59 in Zusammenstellung



18 von 59 in Zusammenstellung



19 von 59 in Zusammenstellung



20 von 59 in Zusammenstellung



21 von 59 in Zusammenstellung



22 von 59 in Zusammenstellung



23 von 59 in Zusammenstellung



24 von 59 in Zusammenstellung



25 von 59 in Zusammenstellung



26 von 59 in Zusammenstellung



27 von 59 in Zusammenstellung



28 von 59 in Zusammenstellung



29 von 59 in Zusammenstellung



30 von 59 in Zusammenstellung



31 von 59 in Zusammenstellung



32 von 59 in Zusammenstellung



33 von 59 in Zusammenstellung



34 von 59 in Zusammenstellung



35 von 59 in Zusammenstellung



36 von 59 in Zusammenstellung



37 von 59 in Zusammenstellung



38 von 59 in Zusammenstellung



39 von 59 in Zusammenstellung



40 von 59 in Zusammenstellung



41 von 59 in Zusammenstellung



42 von 59 in Zusammenstellung



43 von 59 in Zusammenstellung



44 von 59 in Zusammenstellung



45 von 59 in Zusammenstellung



46 von 59 in Zusammenstellung



47 von 59 in Zusammenstellung



48 von 59 in Zusammenstellung



49 von 59 in Zusammenstellung



50 von 59 in Zusammenstellung



51 von 59 in Zusammenstellung



52 von 59 in Zusammenstellung



53 von 59 in Zusammenstellung



54 von 59 in Zusammenstellung



55 von 59 in Zusammenstellung



56 von 59 in Zusammenstellung



57 von 59 in Zusammenstellung



58 von 59 in Zusammenstellung



59 von 59 in Zusammenstellung


	Vorlage
	Anlage  1 d2025-01-21_Hohenkirchen_B16_1.Ä_BV_Entwurf_A3A4_r
	Anlage  2 d2025-01-20-Hoki-B16_1Ae_TeilB_Text_BV-Entwurf_r
	Anlage  3 BV-Entwurf_VV_S1
	Anlage  4 BV-Entwurf_VV_S2
	Anlage  5 BV-Entwurf_VV_S3
	Anlage  6 d2025-01-21_Hoki_1.Ä.B16_BG_BV_Entw_r
	Anlage  7 d2020-06-22_Hoki_B16_1Ae_Entw_Fachbeitrag-zur-Regenwasserentwässerung-undLageplan_r

